
ENTSCHLIESSUNGSANTRAG --

der Abgeordneten Douglas Hoyos-Trauttmansdorff, Kolleginnen und Kollegen 

betreffend Veröffentlichung Evaluierung B-KJHG 2013 

eingebracht im Zuge der Debatte in der 57. Sitzung des Nationalrats über den 
Bericht des Verfassungsausschusses über die Regierungsvorlage (301 d.B.): 
Bundesgesetz, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz, das Übergangsgesetz 
vom 1. Oktober 1920, in der Fassung des B. G. BI. Nr. 368 vom Jahre 1925, das 
Bundesverfassungsgesetz betreffend Grundsätze für die Einrichtung und Ge­
schäftsführung der Ämter der Landesregierungen außer Wien, das Bundes­
forstegesetz 1996, das Datenschutzgesetz, das Bundesgesetzblattgesetz, das 
Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz und das Bundesgesetz über die Euro­
päische Ermittlungsanordnung in Verwaltungsstrafsachen geändert werden 
(463 d.B.) - TOP 22 

Die Kompetenzverschiebung der Kinder- und Jugendhilfe hin zur Landeskompetenz 
ist nach wie vor in der Öffentlichkeit umstritten. Entgegen der Einwände sämtlicher 
Expert_innen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe wurde im Verfassungs­
ausschuss am 6.12.2018 eine Kompetenzverschiebung hin zu den Ländern be­
schlossen. 

Fest steht, dass es aufgrund der schon heute zwischen Bund und Ländern geteilter 
Aufgabenbereiche große Unterschiede. insbesondere bei Qualitätsstandards, Aus­
bildungsniveaus von Beschäftigten und auch der Unterbringung und Betreuung von 
Kindern und Jugendlichen in KJH-Einrichtungen, gibt. Einheitliche Qualitätsstandards 
und eine Weiterentwicklung dieser sollen nun per 15a-Vereinbarung zwischen den 
Ländern sichergestellt werden. 

Eine entsprechende Evaluierung des 2013 beschlossenen Bundes-Kinder- und Ju­
gendhilfegesetzes (B-KJHG) hätte zu einer Verbesserung der aktuellen Lage an hand 
wissenschaftlicher Evidenz führen können. Diese Studie hätte am 22. November ­
kurz nach dem Verfassungsausschuss, in dem die Kompetenzentflechtung be­
schlossen werden hätte sollen (am 14.11.2018), vom Österreich ischen Institut für 
Familienforschung (ÖIF) präsentiert werden sollen. Nachdem der Beschluss der 
Kompetenzbereinigung verschoben wurde, wurde die Präsentation der Evaluations­
ergebnisse ebenso abrupt (zwei Tage vor der Veranstaltung) "aus organisatorischen 
Gründen" auf unbestimmte Zeit verschoben: 

VeranstalttJoglreitle Familie 3.0 - ImpulMe für Gesell.ch<llft, Wissenschaft und Politik 

Einen guten Start ermöglichen - Was Familien und 
Gesellschaft für das Kindeswohl tun können 

Termin: Donnerstag, 22. November 2018 von 15 bis 18 Uhr 
Ort: Universität Wien, lurldicum, 1010 Wien. Schottenbastei 10-16 (Dachgeschoß) 

Sehr geehrte Damen und �! 

Aus or"9<ilnlsatorlschen Gründen muss 6er Impuls 3 zum Them;l .Schutz von Kindern und 
JUgendhchen durch die Klnder- und Jugendhilfe vor Gewillt sowie ander.n Gefiihrdungen' 
abgeNgt werden. DIe Ergebnisse der Enlulen.mg des Sundes-Klnder- und }uoendhilfegesetzes 
2013 (B-KlHG) wetdf!n zu einem and4l!rl!" Z�punkt vOf'gestellt. Wir Intannleren Sie rechtzeitig. 

Die belclen anderen Impulse werden wie angekOndlgt stattfinden. WIr bitten S� für diese 
Änderung um Vernindnis. 

�'ä' 
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Auf die Frage, warum sich die Veröffentlichung der Evaluierung des 2013 beschlos­
senen Gesetzes, die 11. der ehemaligen Familienministerin Sophie Karmasin schon 
Mitte 2018 präsentiert hätte werden sollen (siehe dazu 11406/AB zu 11890/J, XXV. 
GP), noch einmal verzögert hat, hat Bundesministerin Juliane Bogner-Strauß in einer 
neuerlichen Anfragebeantwortung (1522/AB zu 1527/J, XXVI.GP) folgendermaßen 
geantwortet: 

"Die Fertigstellung der Evaluierungsstudie hat sich verzögert, da nach intensiven 
Diskussionen im Sounding-Board zur fachlichen und wissenschaftlichen Begleitung 
und Beratung, in dem das Österreichische Institut für Familienforschung, das Bun­
deskanzleramt (BKA), die Universitäten Wien und Linz, die Bundesländer, die Kinder 
und Jugendanwaltschaften, der Salzburger Kinder- und Jugendrat, SOS-Kinderdorf 
und der Dachverband der Österreichischen Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen 
vertreten waren, das Evaluationsdesign um zwei Zielgruppen erweitert wurde. Zu­
sätzlich wurden nunmehr auch Eltern befragt, die freiwillig Erziehungshilfe der Kin­
der- und Jugendhilfe in Anspruch nehmen, sowie Jugendliche in voller Erziehung. 
Durch diese Erweiterung sollten die Umsetzung der Partizipation und der Verschwie­
genheitspflicht, insbesondere im Hinblick auf Mitspracherechte bei Entscheidungen 
und die persönliche Zufriedenheit damit, abgefragt werden." Die Evaluierung werde 
"im Herbst 2018 fertiggestellt und sodann dem Nationalrat vorgelegf', hat man wei­
ters angegeben. 

Die Ergebnisse der Evaluierung können zweifelsohne wichtige Anhaltspunkte für ei­
ne Weiterentwicklung des derzeit herrschenden Systems bieten. Eine Veröffentli­
chung dieser Evaluierung ist daher unerlässlich und sollte unverzüglich erfolgen. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher folgenden 

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG 

Der Nationalrat wolle beschließen: 

"Die Bundesregierung, insbesondere die Bundesministerin für Frauen, Familien und 
Jugend, wird aufgefordert, die Ergebnisse der Evaluierung zum Bundes-Kinder- und 
Jugendhilfegesetz 2013 unverzüglich zu veröffentlichen." 
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